
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Vollmersweiler 

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 

 

Die nachstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Vollmersweiler wurde in der Sitzung des 
Gemeinderates am 21.05.2025 beschlossen und anschließend der Aufsichtsbehörde gemäß 
§ 97 Abs. 2 GemO am 22.05.2025 vorgelegt. 

Gegend die vom Ortsgemeinderat Vollmersweiler beschlossene Haushaltssatzung für die 
Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden Bedenken wegen Rechtsverletzungen erhoben, 
nachdem in § 1 Im Ergebnishaushalt im Jahr 2025 ein Fehlbetrag in Höhe von – 6.150 € 
ausgewiesen wird. Für das Jahr 2026 wird ein positives Ergebnis in Höhe von 8.700 € 
prognostiziert. 

Der Haushalt ist in Planung im Haushaltsjahr 2025 nicht ausgeglichen, womit gegen das 
Gebot des Haushaltsausgleichs (§ 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 GemHVO) verstoßen wird. 

Die „ freie Finanzspitze“, also das Maß zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, 
weist positive Zahlenwerte für die beiden Haushaltsjahre sowie die Folgejahre aus. 

Investitionskredite, Liquiditätskredite sowie Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre 
werden nicht beantragt. 

Die Ortsgemeinde Vollmersweiler ist schuldenfrei. 

Unter Berücksichtigung des Haushaltsrundschreibens vom 25. November 2024 des 
Ministeriums des Innern und für Sport zur Haushaltswirtschaft 2025 werden gegen die 
Festsetzungen der Haushaltssatzung sowie die Ansätze des Haushaltsplanes 2025/2026, 
von der eigentlich erforderlichen Beanstandung nach § 121 GemO abgesehen. 

Gegen die weiteren Festsetzungen der Haushaltssatzung werden keine Bedenken erhoben. 

Gegen den Stellenplan, der Teil des Haushaltsplans ist (vgl. § 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO), 
werden keine rechtlichen Bedenken erhoben, soweit die beamten- und 
besoldungsrechtlichen sowie die tarifrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind und den 
Stellen zutreffende Stellenbewertungen zugrunde liegen. 

Der Haushaltsplan und dessen Anlagen liegt gemäß § 97 Abs. 3 GemO ab Montag, den 
22.12.2025 bis einschließlich Freitag, den 09.01.2026 während der allgemeinen 
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Kandel, Gartenstraße 8, Zimmer 300 
(Neubau 2. OG), zur Einsicht öffentlich aus. Zudem finden Sie die öffentliche 
Bekanntmachung auf unserer Homepage. 

Bitte beachten Sie, dass in der Zeit vom 24.12.2025 bis 02.01.2026 die 
Verbandsgemeindeverwaltung geschlossen hat. 



Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 der GemO, Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen gelten. 

Dies gilt nicht, wenn: 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder  

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verwaltung 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat. 

 
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Kandel, 16.12.2025 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Im Auftrag 

gez. Baron 

 






